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I.  Allgemeines 
 
1.  Es gelten die AVB/VT-S-KG - Allgemeine Versicherungsbedingun-
gen für die Krankentagegeldversicherung nach Tarif S-KG (Unisex). 
 
2.  Versicherungsfähig sind alle Personen, die als Arbeitnehmer in ei-
nem ungekündigten Arbeitsverhältnis mit sechswöchiger Lohnfortzah-
lung stehen, Mitglied einer deutschen gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) sind und über ein regelmäßiges Einkommen verfügen. 
 
II.  Versicherungsleistungen 
 
1.  Bei vorübergehender völliger Arbeitsunfähigkeit zahlt der Versicherer 
ein Krankentagegeld ab dem 43. Tag der Arbeitsunfähigkeit in verein-
barter Höhe. 
 
2.  Die Höhe des vereinbarten monatlichen Krankentagegeldes ergibt 
sich aus der Tarifbezeichnung (z. B. S-KG 300 bedeutet, dass ein mo-
natliches Krankentagegeld von 300 EUR vereinbart ist). Die Zahlung 
des Krankentagegeldes erfolgt tageweise, wobei von 30 Tagen je Ka-
lendermonat ausgegangen wird. 
 
3.  Berufskrankheiten und Berufsunfälle sind in den Versicherungs-
schutz eingeschlossen. 
 
III.  Beiträge 
 
Die Beiträge werden nach der jeweils aktuellen technischen Berech-
nungsgrundlage festgelegt. 
 
Die monatlich zu zahlende Beitragsrate richtet sich nach der jeweiligen 
Lebensaltersgruppe und wird im Versicherungsschein ausgewiesen. Als 
Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem jeweils laufenden Kalen-
derjahr und dem Geburtsjahr der versicherten Person. 
 
Von dem auf die Vollendung des 44. und 54. Lebensjahres folgenden 
Kalenderjahr an ist der Beitrag der nächsthöheren Altersgruppe zu zah-
len. In diesen Fällen besteht gemäß § 13 Absatz 4 AVB/VT-S-KG ein 
außerordentliches Kündigungsrecht. 
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